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Die Gesellschafter der Deutschen Energie-Agentur.

Vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie

im Einvernehmen mit:

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

dena

Bundesrepublik 
Deutschland

KfW Bankengruppe

Allianz SE

Deutsche Bank AG

DZ BANK AG

Stephan Kohler ɬVorsitzender
Andreas Jung

Geschäftsführung

50% 26%

8%

8%

8%
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Übersicht.

Die Energieeinsparverordnung

EnEV 2007

Änderungen in der EnEV 2009

Nachrüstungsverpflichtungen

Potenziale der Gebäudesanierung

dena-Gütesiegel für Energieausweise

Weitere Tools
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Die Energieeinsparverordnung.
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Die Energieeinsparverordnung 2007 (1).

Wesentliche Regelungen:

EnEV 2007: seit 01.10.2007 gültig.

Anforderungsniveau bei Neubau und Sanierung nahezu 

unverändert im Vergleich zur EnEV 2002.

Einführung der DIN V 18599 zur Bewertung von NWG.

Einführung Referenzgebäudeverfahren für NWG.

Mindestanforderungen und Inspektionsverpflichtungen an 

die Anlagentechnik von NWG.

Energieausweise für Bestandsgebäude.
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Die aktuelle Energieeinsparverordnung (2).
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Die neue Energieeinsparverordnung: EnEV 2009 (1).

01.10.2009: EnEV 2009 tritt in Kraft

Verschärfungen der Anforderungen an Neubauten 

und bei Sanierung.

1. Anforderungen an Primärenergiefaktor um Å30%

2. Anforderungen an Außenbauteile um Å15%

Es müssen Anforderungen sowohl an den Primärenergiebedarf (1) als 

auch den Transmissionswärmekoeffizienten (2) erfüllt werden.

Berechnung des Primärenergiebedarfs nun auch für Wohngebäude nach 

dem Referenzgebäudeverfahren (nach DIN V 4108-6 / 4701-10 oder 

DIN V 18599)

- Bilanzierung bei Bestandsgebäuden wahlweise 

-A) im Referenzgebäudeverfahren mit 40 %-igem Zuschlag oder

-B) im Bauteilverfahren nach Anlage 3 EnEV.



9E F F I Z I E N Z  E N T S C H E I D E T .

Die neue Energieeinsparverordnung: EnEV 2009 (2).

Nachweisführung notwendig 

bei 

- Neubauten

- umfassender Sanierung 

oder bei Änderung von mehr als 

10% einer Bauteilfläche.
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Bekanntmachungen zur EnEV 2009.

Die EnEV 2009 wird ergänzt durch vier Bekanntmachungen: 

Regeln für Wohngebäude:

1. Energieverbrauchskennwerte und Witterungsbereinigung 

2. Datenaufnahme und Datenverwendung (Bedarfsausweis)

Regeln für Nichtwohngebäude:

1. Energieverbrauchskennwerte und Vergleichswerte

2. Datenaufnahme und Datenverwendung (Bedarfsausweis)
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Neuerungen des Energieausweisformulars

Anforderung der Gesetzesvorgabe 

(Ersatzmaßnahme § 7,2 EEWärmeG)

-Unterschreitung der Grenzwerte der 

jeweils gültigen Energieeinsparverordnung 

(EnEV) um jeweils 15 Prozent

-Jahre Primªrenergiebedarf QóóH

-Spezifischer 

Transmissionswärmeverluste HTó

Nachweis: 

-Vorlage des Energieausweises bei der 

zuständigen Behörde innerhalb von 3 

Monaten nach Inbetriebnahme

-Aufbewahrungsfrist: 5 Jahre
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Nachrüstver -

pflichtungen 

der EnEV
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Nachrüstverpflichtungen aus EnEV 2007.

Bestehende Nachrüstverpflichtungen im Bestand:

-Betrieb von Öl- und Gasheizkesseln von vor 1978 ist nicht 

gestattet

-Ausnahme: Niedertemperatur- und Brennwertkessel sowie             

Heizungsanlagen mit Nennleistung weniger als 4 kW oder mehr als 

400 kW

-Pflicht zur Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen

in unbeheizten Räumen besteht fort. 

Ausnahme:  Bei selbstgenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern 

gelten die o. g. Anforderungen nur bei Eigentümerwechsel nach 

dem 01.02.2002 
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Geänderte Nachrüstverpflichtungen (1).

Verschärfung der Nachrüstverpflichtungen im Bestand:

-Dämmung der obersten, nicht begehbaren, aber zugänglichen  

Geschossdecken: U-Wert 0,24 W/m²K (bisher 0,30 W/m²K)

-Ausdehnung dieser Pflicht zur Dämmung auch auf begehbare 

oberste Geschoßdecken ab 2012

-Wichtig: Diese Regelung gilt nur bei bisher ungedämmten 

Geschossdecken, alternativ ist die Dämmung des darüber liegende, 

bisher ungedämmte Dach möglich.

-Ausnahme:  Bei selbstgenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern 

gelten die o.g. Anforderungen nur bei Eigentümerwechsel nach 

dem 01.02.2002 
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Ausweitung der Nachrüstverpflichtungen auf 

Bestandsanlagen:

-Bisher: Beim Einbau von Anlagen und Erneuerung von 

Zentralgeräten sind diese mit Regelungseinrichtungen zur Be- und 

Entfeuchtung auszustatten.

-Neu: Ausweitung der Nachrüstverpflichtung auf Bestandsanlagen. 

-Frist zur Nachrüstung: innerhalb von 6 Monaten nach durchgeführter, 

verpflichtender Inspektion 

-Inspektion im zehnten Jahr nach Inbetriebnahme oder wesentlichen 

Erneuerungen, 

-Anlagen älter 4 Jahre ab 01.10.07 innerhalb 6 Jahre

-Anlagen älter 12 Jahren innerhalb 4 Jahre

-Anlagen älter 20 Jahre innerhalb 2 Jahre

Geänderte Nachrüstverpflichtungen (2).
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Nachrüstverpflichtungen nach EnEV 2009.

Austauschpflicht für alte Nachtspeicherheizungen 

Verpflichtung gilt für Wohngebäude mit mindestens 6 

Wohneinheiten bzw. für Nichtwohngebäude mit mehr 

als 500 m² beheizter Nutzfläche.

Außerbetriebnahme von mind. 30 Jahre alten Heizungen bis 2019.

Geräte, die nach 1990 eingebaut worden sind, müssen erst 30 

Jahre nach Einbau ausgetauscht werden. 

Ausnahmen: Gebäude die nach der 3. Wärmeschutzverordnung 

gebaut oder saniert worden sind und Passivhäuser.
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Stärkung des Vollzugs der EnEV.

Anwendung der EnEV und Stärkung des Vollzugs:

Überprüfung Nachrüstverpflichtungen (Austausch alter Heizkessel, 

Dämmung der Verteilleitungen) durch Bezirksschornsteinfegermeister

Einführung von Unternehmererklärungen bei Änderung von bestehenden 

Gebäuden und Anlagen

Einführung neuer Ordnungswidrigkeiten:

Errichtung von Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie Änderungen an 

Gebäuden entgegen den Anforderungen der EnEV

Falsche oder zu spät bzw. nicht erstellte Unternehmererklärungen

Bereitstellung von Daten (Eigentümer) und Verwendung von Daten 

(Aussteller) für Energieausweise, die nicht den EnEV-Anforderungen genügen
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Sanierung von kommunalen Gebäuden: 

Herausforderung und Chance.


